
srm der Mrhabpflicht.
Hr werdet ( dieObrigkeit zu benkmmr ) anAydstatt angeloben /
vnndvergreisten/ daß jhrcuch der ( - - - - ) Pupillen/dar »'

ber jbr zu Gerhaben verordnet seyet / mwlich annemmen / diese .ben m

allem fieisiig versorgen / vnd versehen/ auch ihrAn - vndbuegehonmgcn
inligcnd - vnd fahrenden/aussrichtig verwalten / destwegerr jährlich or-

dmtlicheRaittungthuen/vnnd zu ( - - — ) Händener!egen/wu
nicht weniger von ihr der Pupillen Haab / vnnd Guttern/sonderuch
von ligenden Grundstöcken / auchandern / so ohneSchaan/dißzu der-

selben Dogtbarkeit auffbehalten werdenkan/ohne sonderChchaffteVr-

stchen/auch ( - - >) der Obrigkeit Dorwissen / vnd Cinwilligung nichts
vcraücniren / oder veckauffcn / auch sonsten in allem andern dasjemg
tbuen/vnd handle» wollet/wasgetrewen/ vnd auffrichtigcnGerhaben
gebührt/ vndeuch in KrafftDnscrer GerhabschaffesOrdnungzuestehct/
trewlich/vndohnegefährde . ^ ^ ^

/ . z . Jedoch weilen von alters hero / bey Dnserm Landmarschalu«
schenGericht/ die GerhabcnwederLaurion , noch Pflicht gelaistet/ als

sollen zwar vregnuegpmvangese^ m: vvrr
hinfürovoneinem / vndandern befteyet / gleichwohlen zmtrewm/vnd
ehrbahren Handlung in denen jhnm auffgetragenen Gerhabschafften
nichts destoweniger verbunden seyn / hingegen die jenige / so gar nicht/
oder nicht genuegsamb angesessen / z" anaenalten/
dieLaucion abersowohl derLandl
riger Orthen vorgemerckt werden.

Mer achte Timl.

ÄHU dM Invencario.
§. r-

O bald ein Gerhab die Pflicht / vnd Camionin
denen fallen / wo er deren nit erlaffen / oder befreyet / abgelegt /

vnd gelaistethat / mueß er dahin gedcncken / daß er seiner Verwaltung
eilten rechten Grundt lege / weicher dann in Aussrichtung eines ordcnt-

lichm Invencarü über deß Pupillen Guet bestehet.
§ 2.



l4 Newe GerhabschaffLs-
§. 2. M er nun dererste Gerhab / solle er alsobaldenVomGericht

«inlnvcmarium , oder trew - vnd aigentliche Beschreibung aller deß
Pupillen Haab / vnd Güttcr / ligmts / vnd fahmitS/nichts ausgenom¬
men / auMichten lasten / vnd demselbennach / deß Pupillen Guet über-
nemmm.

8, z . Tritt eraber in eines andern stell / so Haler seines Dorgkhers
Invemarium zu begehren / solches gegendem/was vorhandm/zuhal¬
ten/vnd zu übernemmen/den Abgang aber / neben der etwaaußstän-
digmRaittung/vnd wasseinem PupillenzuSchaden gehaustworden/
beydemvorigm Gerhabcn / oderVesten Erben/zu suechen.

8, 4 . Wann an Gerhab von deß Pupillen Dauer/Anherm/oder
Vhranherm / im letzten Willen aller Verminung entlasten / so solle es
darbcy sein Verbleiben haben / es hette dann die Obrigkeit darwider rr-
höblichc bedencken ; jedoch ist einsolcher Gechab / wie auch derjenige/so
von Dns / als LandsFürsteu/der Rechnung enthöbt / gleichwol wegen
deß in Ihne gesetzten absonderlichen Vemawens / deß Pupillen Guet
mit destomchrerm Fleiß/ vndTrew zu verwalten / vnd dasjenige / was
von deß Pupillen Vermögenan Cinkunfften zu seinen Händenentgan¬
gen/vnd er wider darvonaußgeben / zubeschreiben schuldig.

/ . 5. Wie dann auch ein leiblicher Datter seiner Kinder mütterliche/
oder andmvertö ihnen zugefallene Derlastenschafft / zu Verhütung
künfftigerSwittigkeiten/ gerichtlichbeschreiben lastensoll.

?. 6 . Ob schon auch die Elternin ihrem letztenWillen die Inventur
außtmcklich verbotten / oder die Gerhaben deren entbunden hmen / so
soll doch dieselbe nit vnderlastcn / sondern vnter der Freundschafftvorge-
nommen werden/es hette dannderGerhab/dieErbschafft im Nahmen
der Pupillen anderst nicht / als cum dencstcio I .esi8 , Lc Invcnra-
rii angetretten / oder sonsten andere erhöbliche bedencken / auff welchen
fall sodann die Gerichtliche Inventur nothwendig fürgckehrt werden
mäste.

8. 7 . Im fall der Gcrhabein Invemarium auffzurichten/ zu Ge¬
fährde / oder auß Hinlästigkeit vnterläst / so solle er / als verdächtig/dev
Gerhabschafft entsetzt / vnnd nichts destoweniger zu Erstattung aller
Schäden / vnd Dnkosten / so vil deren emwedee die hernach verordne-
re Gerhaben/ oder aber der pupill selbst / nach erraichter Dogtbarkeit
miteinem leiblichen M -d betcwren / oder sonst erweisen kan / angchalten
werden. Wann



Ordnung. i;
/ . 8. Wann ei »i Awciffel Vorfall« / ob dises / oder »Ms Stuck «-

mm dritten / oKrdemPupillen/ Megehörig / sollen sie dannoch dasselbe/
wie sie es sitMn/beschreiben/ vnddenvorgefallenm Zwciffel darben vor-
mercken lassen.

8. 9. Da auch nachauffgerichtemlnvenraiio . von newcm etwas
vorkäine/ so demPupillen zugehörig / ist der Gerhab dem Gericht sol¬
ches alsobaldentrewlich anzuzeigm / vnd den lavcnrario . glaubwür¬
dig beyrucken zulasten schuldig.

8 , io . Imübrigcn/wieesmitAuffrichtungeinkslnvcnrariizuhal-
ten/istberaitsindem dritten BuechdiserDnsererLandsordnung ruulo
28. mitmehrerm jurgrsehcn.

er Neundre Lttul
M der Uupisscn Wuffcrriehung.

§ . i.
ö Ach angctrettener Gerhabschaffk/solledeß Gerha-

^ .^ .Wben erste / vnd fürnembste Sorg seyn / daß er die jhme anver-
rrawte Pupillen in dem wahren KatholischenGlauben / in der Gokts-
forcht/ Zucht / Ehrbarkeit/ vnd Erlrhmung gurker Künst / oder sonst
nachdcß Pupillen Standl / vnd Iuenaigung erziehe.

§ . 2 . Wann die Pupillen nochein leibliche Mutter haben / welche
eines guetenWandels ist / so seyndt siederselben/ so lang es die Obrigkeit
fürguet anslhet/zurAufferziehungzulasten / es were dann / daß sie an-
dcrwcrts bester vnderzubringen / oder/da es Knabenseyndt / selbige deß
ttuckrens / Erlernung eines Handwercks / oder anderer dem Pupillen
zu guerem vermainten Drsachen halber / an ein anderes Orth verschickte
werden mästen.

§. z. Wann aber die Pupillen auch keine leibliche Mutter mehr
Herren / so sollensie entweder bey der Freundtschafft / oder an rin anders
chrlich - vnverdächtiges Orth/in die Kost gerhan werden / oder es kans
derGerhaben einer selbstenzustchindieKostnemmen ; dochsolle derselbe
darbey keinen absonderlichen Gewinn furchen / vnd zu dem Ende jhme
das Kostgeld vom Gericht ausprechen lassen : die/ so kein Kostgeld zu be¬
zahlen haben / müssen zuDiensten / oder HandwcrcksLernung / nach
BeschaffenheitihresStands / vnd Alters / ungehaltenwerden.

A § . 4 . Wann
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